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I.Allgemeine BesƟmmungen 

§1 Name, Sitz und Zweck 

1. Der am 1. Juli gegründete Verein führt den Namen „Mein Turn und Sport Verein Herzberg am Harz 
von 1861 eingetragener Verein“ und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Göƫngen unter der 
Vereinsnummer VR 170005 eingetragen. Er hat seinen Sitz in Herzberg am Harz. 

2. Der Verein ist Mitglied im DOSB, Landessportbund Niedersachsen und deren Fachverbände, im Nie-
dersächsischem Turnerbund und dem Kreissportbund, in denen vom MTV Herzberg Sport betrieben 
wird. Die MitgliedschaŌ in anderen Verbänden und Vereinen kann auf Beschluss des Vorstandes 
erworben werden. 

3. Der MTV Herzberg betreibt Turnen und Sport in der umfassenden Form der allgemeinen Leibes-
übungen incl. Gesundheitssport und moderner Sportarten. 

4. Der Verein ist poliƟsch, ethnisch und konfessionell neutral. 

5. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiƩelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des AbschniƩs 
„SteuerbegünsƟgte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports 
und der sportlichen Leistung. 

6.  Der Verein ist selbstlos täƟg, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaŌliche Zwecke. 

7.  MiƩel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

8. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus MiƩeln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausga-
ben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günsƟgt werden. 

§2 Beginn und Ende der MitgliedschaŌ 

1.  Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

2.  Wer die MitgliedschaŌ erwerben will, hat dem Vorstand gegenüber seinen BeitriƩ zu erklären. Bei 
Minderjährigen ist die ZusƟmmung eines gesetzlichen Vertreters erforderlich. Die Aufnahme wird 
durch die Mitgliederversammlung bestäƟgt.  

3. Die Ernennung von Ehrenmitgliedern regelt die Ehrenordnung. 

4.  Die MitgliedschaŌ erlischt durch AustriƩ, Tode oder Ausschluss aus dem Verein. Die AustriƩserklä-
rung ist schriŌlich an den Vorstand zu richten. 

5.  Der AustriƩ ist zu jedem Zeitpunkt mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende zulässig. 

6. Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden: 

 a) Wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen. 
 b) Wegen Zahlungsrückstand mit Beiträgen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz Mahnung. 
 c) Wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder grobem unsportlichen 

 Verhaltens. 
 d) Wegen unehrenhaŌer Handlungen. 

 Der Bescheid über den Ausschluss ist schriŌlich per Brief zuzustellen. 



 

§3 Mitgliedsbeitrag 

1. Der Mitgliedsbeitrag ist im Voraus fällig. 

2. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages beschließt die Mitgliederversammlung. 

3.  Nachträgliche Anpassungen der Mitgliedsbeiträge zum 01.01. eines Vereinsjahres sind möglich, 
wenn dieses durch den Vorstand begründet und von der ordentlichen Jahreshauptversammlung 
beschlossen wird. 

§4  Maßregelungen 

1. Der Verein ist Mitglied in den unter §1 Abs.2 genannten Verbänden. Die Sportgerichtsbarkeit dieser 
Verbände ist damit für den MTV Herzberg wirksam: 

2.  Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des Vorstandes und der Abtei-
lungen verstoßen, können folgende Maßnahmen verhängt werden: 

a) Verweis 

b) Angemessene Geldstrafe 

c) Zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Veranstaltungen des Vereins. 

II.Rechte und Pflichten der Mitglieder 

§5 Allgemeine Rechte der Mitglieder 

1.  Die Mitglieder haben das Recht, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und seine Ein-
richtungen nach den getroffenen BesƟmmungen zu nutzen. 

2. Die Mitglieder sind während der vom Verein angesetzten und genehmigten Übungsstunden, bei 
WeƩkämpfen und bei Fahrten zu auswärƟgen Veranstaltungen im Rahmen der vom Landessport-
bund Niedersachsen e. V. abgeschlossenen Versicherung oder im Rahmen des Kommunalen Scha-
densausgleich (Hannover) versichert. 

3. Die Übernahme von Meldegeldern und Fahrtkosten sowie eine ErstaƩung von sonsƟgen Auslagen 
durch den Verein regelt die KOSTENORDNUNG. 

4. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer EigenschaŌ als Mitglieder auch keine sons-
Ɵgen Zuwendungen aus MiƩeln des Vereins. 

5. Ehrenmitglieder haben alle Rechte der übrigen Mitglieder, sind jedoch von der Beitrags- und Umla-
gepflicht befreit. 

§6 SƟmmrecht und Wählbarkeit 

1.  SƟmmberechƟgt sind Mitglieder ab dem 14. Lebensjahr. 

2. Mitglieder, denen kein SƟmmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung, den Abteilungs-
versammlungen und Jugendversammlungen als Gäste jederzeit teilnehmen. 

3.  Das SƟmmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Das SƟmmrecht ist nicht übertragbar. 

4. Gewählt werden können alle volljährigen und vollgeschäŌsfähigen Mitglieder des Vereins. 



 

§7 Pflichten der Mitglieder 

1. Von den Mitgliedern wird erwartet, dass sie Satzung, Ordnungen und Beschlüsse der Vereinsorgane 
befolgen, am Leben des Vereins Anteil nehmen, seine Arbeit fördern und Schädigungen seines Ru-
fes, seiner Bestrebungen und seines Vermögens verhindern. 

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, die durch Beschluss der Jahreshauptversammlung festgelegten Bei-
träge, Umlagen und Gebühren fristgerecht zu zahlen. Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein sind 
Bringschulden. 

III.Organe des Vereins 

§8 Organe 

1. Organe des Vereins sind: 

a) Die Mitgliederversammlung 

b) Der Vorstand 

§9 Die Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 

2. Zu ihren Aufgaben gehört insbesondere: 

a) Genehmigung des Protokolls der vorhergegangenen Jahreshauptversammlung. 

b) Entgegennahme der Jahresberichte und Jahresrechnung. 

c) Entlastung des Vorstandes und der Rechnungsprüfer. 

d) Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer. 

e) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

f) Beschlussfassung über Satzungsänderungen oder Auflösung des Vereins. 

g) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, Umlagen, Gebühren und deren Fälligkeiten sowie Genehmi-
gung des Haushaltsvoranschlages und der Sparten-Budgets 

h) Beschlussfassung über Anträge und sonsƟge wichƟge Vereinsangelegenheiten 

3. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in jedem Jahr im 1. Quar-
tal staƩ. 

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit entspre-
chender Tagesordnung einzuberufen, wenn es: 

a) Der Vorstand beschließt oder 
b) Ein Viertel der sƟmmberechƟgten Mitglieder schriŌlich beim Vorsitzenden diese beantragt hat. 

5. Die Einberufung der Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand. Sie geschieht in Form 
einer Veröffentlichung im VereinsmiƩeilungsblaƩ oder im Harzkurier (Lokalzeitung). Zwischen dem 
Tag der Veröffentlichung der Einberufung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von 
mindestens 14 Tagen liegen. In den Vereinsaushängekästen soll auf die Mitgliederversammlung je-
weils besonders hingewiesen werden. 

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschluss-
fähig. 



 

7.  Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden sƟmmberechƟgten Mitglieder ge-
fasst. 

8.  Anträge können von allen sƟmmberechƟgten Mitgliedern gestellt werden. Sie sind der /dem Vorsit-
zende/n mindestens 10 Tage vor der Mitgliederversammlung schriŌlich einzureichen. Anderenfalls 
können sie nur behandelt werden, wenn die Dringlichkeit von der Mitgliederversammlung anerkannt 
wird. Anträge auf Satzungsänderungen können nicht als Dringlichkeitsanträge gestellt und behandelt 
werden. 

9. Der Vorsitzende oder ein weiteres Mitglied vom Vorstand leitet die Mitgliederversammlung. Sollte 
die /der Vorsitzende verhindert sein, muss sich der Vorstand auf einen Versammlungsleiter aus dem 
Vorstand einigen. 

10. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind den Mitgliedern in geeigneter Form bekanntzuge-
ben. 

11. Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden / Vorsitzende und Protokollfüh-
rer/ in unterschrieben. 

§10 Der Vorstand 

1. Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 

a) Vorsitzenden / Vorsitzende 

b) Vorstand / Vorständin Finanzen 

c) Vorstand / Vorständin Sport 

d Vorstand / Vorständin Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 

e) Vorstand / Vorständin Sponsoring & MarkeƟng 

f) Vorstand / Vorständin Veranstaltungsmanagement 

2. Der Vorstand führt die GeschäŌe des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Der Vorstand 
ordnet und überwacht die TäƟgkeit der Abteilungen. Er ist berechƟgt, für besƟmmte Zwecke Aus-
schüsse einzusetzen. Der Vorstand kann verbindliche Ordnungen erlassen. Über seine TäƟgkeit hat 
der Vorstand der Mitgliederversammlung zu berichten. 

3. Die Mitglieder des Vorstandes arbeiten als Ressortleiter selbständig. 

a) Der Vorsitzende / die Vorsitzende vertriƩ den Verein nach innen und außen, regelt das Verhältnis 
der Mitglieder untereinander und zum Verein, beruŌ und leitet die Mitgliederversammlungen 
und Vorstandssitzungen und hat die Aufsicht über die gesamte GeschäŌsführung des Vereins. Er 
unterzeichnet alle wichƟgen und verbindlichen SchriŌstücke. Der Vorsitzende/die Vorsitzende ist 
für die GesamtkoordinaƟon der Vorstandsarbeit sowie die Überprüfung und Einhaltung von Ziel-
vorgaben zuständig. Die Aufgabenteilung im Innenverhältnis ist Sache des Vorsitzenden / der Vor-
sitzenden. 

b) Der Vorstand / die Vorständin Finanzen ist für die ordnungsgemäße Buchführung und Zahlungs-
abwicklung verantwortlich. Ihm / ihr obliegt die Überwachung des Einganges der Mitgliedsbei-
träge, Werbeeinnahmen sowie aller sonsƟgen Einnahmen, Umlagen und Gebühren. Er/sie ist zu-
ständig für die Abwicklung aller Zahlungsvorgänge, Mahnung säumiger Mitglieder und Sonderauf-
träge durch den Vorstand. Die Zahlungen sind durch Belege nachzuweisen. Von ihm/ihr ist der 
Budgetplan für das kommende Vereinsjahr zu erstellen. Ebenso sind steuerliche Themen und Zu-
schussbeantragungen von ihm/ihr zu behandeln. 



 

c) Vorstand / Vorständin Sport ist für den ordnungsgemäßen Ablauf des gesamten Übungs- und 
WeƩkampĩetriebs zuständig. Einstellungen von Übungsleitern wird gemeinsam mit dem Vorsit-
zenden / der Vorsitzenden durchgeführt. Die FunkƟon wird durch geeignete Abteilungsleiter bzw. 
BeauŌragte unterstützt, die vom Vorstand ernannt werden können. 

d) Der Vorstand / die Vorständin Medien & Öffentlichkeitsarbeit hält Verbindung mit der Presse. 
Die Person sorgt dafür, dass die Öffentlichkeit über die TäƟgkeit des Vereins geeignet unterrichtet 
wird. Die KoordinaƟon der modernen Systeme wie Internet, Facebook und Instagramm liegen in 
dem Zuständigkeitsbereich. Die Person hat für den sportlichen Gedanken und die Interessen des 
Vereins in der Öffentlichkeit zu werben. Ebenso ist die Person für die Vereinszeitung und die Mit-
gliederwerbung verantwortlich. 

e) Der Vorstand / die Vorständin Sponsoring & MarkeƟng hat FördermiƩel für den Verein aus Zu-
schüssen der verschiedenen Programme der Bundes & Landesregierungen sowie der Sportver-
bände zu beantragen. Das Gewinnen und Betreuen von Sponsoren aus der PrivatwirtschaŌ gehö-
ren ebenso zu den Aufgaben. Er/sie sƟmmt sich eng mit dem Vorstand / der Vorständin Finanzen 
ab. 

f) Der Vorstand / die Vorständin Veranstaltungsmanagement hat die Aufgabe vom Vorstand ge-
plante Veranstaltungen führend zu koordinieren und innerhalb und außerhalb des Vereins mit 
Interessensgruppen abzusƟmmen. 

4. Der Vorstand kann für die Erfüllung besƟmmter Aufgaben des Vereins BeauŌragte ernennen. 

a) Die FunkƟon des SchriŌführers/ der SchriŌführerin geht an einen vom Vorstand BeauŌragte/n 
oder an die GeschäŌsstelle über. 

b) Für die FunkƟon des Gerätewarts/ der GerätewarƟn wird vom Vorstand ein BeauŌragter / eine 
BeauŌragte ernannt. 

5. Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die direkte Wahl auf der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

Dabei werden in allen geraden Kalenderjahren gewählt: 

a) Der Vorsitzende / die Vorsitzende 

b) Der Sportvorstand / die Sportvorständin 

c) Der Vorstand / die Vorständin Medien und Öffentlichkeitsarbeit 

 
In allen ungeraden Kalenderjahren werden gewählt 

a) Der Vorstand / die Vorständin Finanzen 

b Der Vorstand / die Vorständin Sponsoring & MarkeƟng 

c) Der Vorstand / die Vorständin Veranstaltungen 

Wiederwahl ist zulässig 

6. Vorstand im Sinne des §26 BGB ist der gesamte gewählte Vorstand. Sie vertreten den Verein ge-
schäŌlich wie auch gerichtlich und außergerichtlich für ihr jeweiliges Ressort. Jeder von ihnen ist 
allein vertretungsberechƟgt, soweit es sein Ressort betriŏ. Im Vertretungsfall für ein Vorstandsmit-
glied eines anderen Ressorts ist dieses nur gemeinschaŌlich mit einem weiteren Vorstandsmitglied 
zulässig. Der Vorsitzende / die Vorsitzende ist alleinvertretungsberechƟgt.  



 

7. Der Vorstand hat die GeschäŌe des Vereins nach den BesƟmmungen der Satzungen, der Ordnungen 
und nach Maßgabe der durch die Mitgliederversammlung oder durch den Vorstand gefassten Be-
schlüsse zu führen. 

8. Der Vorstand beaufsichƟgt die GeschäŌsführung. 

a) Er hat das Recht, Beschlüsse und Entscheidungen der Abteilungen vorläufig aufzuheben und 
über die aufgehobenen Beschlüsse und Entscheidungen eine Beschlussfassung durch den Vor-
stand herbeizuführen.  

b) Der Vorstand ist ermächƟgt, beim Ausscheiden oder sonsƟger dauernder Verhinderung von Mit-
gliedern der Vereinsorgane deren verwaistes Amt bis zur nächsten Jahreshauptversammlung 
durch geeignete Mitglieder des Vereins zu besetzen.  

c) Der Vorstand kann für Sonderaufgaben Arbeitsausschüsse und BeauŌragte einsetzen, die ihm 
verantwortlich sind. 

d) Der Vorstand kann im Rahmen des Haushaltsplanes zu seiner Unterstützung Vereinsangestellte 
in haupt- und nebenamtlicher TäƟgkeit einstellen. 

e) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. 

g) Beschlüsse werden mehrheitlich gefasst. 

9. Alle Ressortleiter unterstützen den Vorsitzenden / die Vorsitzende bei der Erfüllung der Aufgaben.  

10.  Alle Zahlungen müssen entweder vom Vorsitzenden / der Vorsitzenden oder von dem für den Ge-
schäŌsbereich zuständigen Vorstandsmitglied angewiesen werden. Der Vorstand / die Vorständin 
Finanzen hat das Recht, Zahlungen auszusetzen und einen Beschluss des Vorstandes herbeizufüh-
ren. Die Zahlungen sind durch Belege nachzuweisen 

§ 11 GeschäŌsprüfung 

1. Zwei Rechnungsprüfer / zwei Rechnungsprüferinnen prüfen jährlich den Jahresbeschluss, die Ord-
nungsmäßigkeit der GeschäŌs- und Buchführung sowie die Verwendung der Finanzen. Die Rech-
nungsprüfer berichten der Mitgliederversammlung. Die Rechnungsprüfen dürfen dem Vorstand 
nicht angehören und können erst drei Jahre nach Ausscheiden aus dem Amt wieder gewählt wer-
den. 

2. Die Amtszeit der Rechnungsprüfer soll überlappend sein. Die Mitgliederversammlung ergänzt jähr-
lich einen Rechnungsprüfer als Ersatzprüfer. Im nächsten Jahr wird er erstmals zum Prüfer, im da-
rauffolgenden Jahr prüŌ er zum zweiten Mal, danach scheidet er aus dem Amt. Beim außerplanmä-
ßigen Ausscheiden erfolgt bei der nächsten Mitgliederversammlung eine entsprechende zusätzliche 
Wahl. Sollten zu einer Rechnungsprüfung nicht zwei Rechnungsprüfer im Amt sein, besƟmmt der 
Vorstand Ersatzprüfer. 

IV. Besondere BesƟmmungen 

§12 Wahlen 

1. Alle Ämter des MTV Herzberg werden auf der ordentlichen Mitgliederversammlung durch direkte 
Wahl vergeben.  



 

2. Grundsätzlich kann jedes Amt wahlweise durch eine Person unabhängig vom Geschlecht ausgeübt 
werden. 

3. Die Wahlen erfolgen in der Regel offen, auf Antrag jedoch geheim. 

4. Zur Wahl in die Ämter des MTV Herzberg genügt die einfache SƟmmenmehrheit. 

5. Die Wahl abwesender Vereinsmitglieder ist nur möglich, wenn die schriŌliche Einverständniserklä-
rung zur Annahme der Wahl vorliegt. 

§13 Satzungsänderungen 

1.  Anträge auf Satzungsänderungen können nur auf der ordentlichen Jahreshauptversammlung be-
handelt werden, wenn sie fristgerecht eingereicht worden sind. Dringlichkeitsanträge für Satzungs-
änderungen sind nicht zulässig. 

2. Eine Satzungsänderung bedarf der ZusƟmmung von 2/3 der anwesenden sƟmmberechƟgten Mit-
glieder. 

§14 GeschäŌsjahr 

Das GeschäŌsjahr ist das Kalenderjahr 

§ 15 Auflösung des Vereins 

1.  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlos-
sen werden. Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt „Auflösung des Vereins“ 
stehen. 

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es: 

a) Der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von Dreiviertel aller seiner Mitglieder beschlossen hat 
oder 

b) Von ZweidriƩeln der sƟmmberechƟgen Mitglieder des Vereins schriŌlich gefordert wurde 

 3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% der sƟmmberechƟgten Mitglieder an-
wesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von Dreivierteln der erschienenen sƟmm-
berechƟgten Mitglieder beschlossen werden. Die AbsƟmmung ist namentlich vorzunehmen. 

4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins 
an die Stadt Herzberg am Harz, die es ausschließlich und unmiƩelbar für einen neuzugründenden 
gemeinnützigen Sportverein zu verwenden hat. Ist ein solcher Verein nicht vorhanden, hat die Stadt 
Herzberg am Harz das Vereinsvermögen ausschließlich und unmiƩelbar für gemeinnützige sportli-
che Zwecke zu verwenden. 

§16 InkraŌtreten 

Die Satzung wurde auf der Jahreshauptversammlung am 22.03.2024 vollständig neu beschlossen. 


